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Allgemeines 

§ 1 Abs. 6 Satz 3 CoronaBetrVO verweist bezüglich Einschulungsfeiern und Feiern zur 
Verabschiedung aus der Schule auf die Regelung des § 13 CoronaSchVO, so dass diese 
Feiern wie eine Kulturveranstaltung zu betrachten sind. Daraus folgt, dass für diese 
Feiern die „Maskenregelungen“ der CoronaSchVO gelten und nicht die Regelungen in 
der CoronaBetrVO. 

 

Grundsatz 

 Im Freien 

Tragepflicht Alltagsmaske für Veranstaltungen im Freien unabhängig von der Ein-
haltung eines Mindestabstandes bei einer Teilnehmendenzahl von mehr als 25 Per-
sonen 

=> § 5 Abs. 4 Nr. 4 CoronaSchVO 

 In geschlossenen Räumen 

Tragepflicht medizinische Maske1 für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 

=> § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 CoronaSchVO 

 

Ausnahmen (einschl. Besonderheiten) 

1. Bei Vorliegen Inzidenzstufe 1 (Sieben-Tages-Inzidenz unter 35) 
 Im Freien 
 Keine Tragepflicht Alltagsmaske, sofern maximal 1.000 Teilnehmende zu-

sammenkommen 
 Tragepflicht Alltagsmaske, sofern mehr als 1.000 Teilnehmende zusammen-

kommen, außer am festen Sitz- oder Stehplatz 

=> § 5 Abs. 4a Satz 1 Nr. 2 CoronaSchVO 

 In geschlossenen Räumen 
 Weiterhin Tragepflicht medizinische Maske 
 Keine Tragepflicht medizinische Maske (und Alltagsmaske) an festen Sitz- 

oder Stehplätzen in gut durchlüfteten Räumen oder Räumen mit geeigneten 
viruzid wirkenden Luftfilteranlagen, wenn Mindestabstand eingehalten 
wird oder bei Ausnahmen vom Mindestabstand besondere Rückverfolgbar-
keit (Kontaktdaten + Sitzplan) sichergestellt ist 

=> § 5 Abs. 4a Satz 2 Nr. 1 CoronaSchVO 

                                                           
1 Sofern Kinder zwischen 6 und 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist 
ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen (vgl. § 5 Abs. 3 Satz 2 CoronaSchVO). 
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2. Bei besonderen Personengruppen 
 Keine Maskentragepflicht => Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben2 

=> § 5 Abs. 6 Nr. 1 CoronaSchVO 

 Keine Maskentragepflicht => Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können und die medizinischen Gründe durch ein ärztliches Attest 
nachweisen können 

=> § 5 Abs. 6 Nr. 4 CoronaSchVO 

 

3. Vorübergehendes Maske-Ablegen 
 Bei der Nutzung eines gastronomischen Angebotes am Sitz- oder Stehplatz 

=> § 5 Abs. 7 Nr. 2 CoronaSchVO 

 Bei der Einnahme von Speisen und Getränken 

=> § 5 Abs. 7 Nr. 3 CoronaSchVO 

 Bei Vortragstätigkeit (z.B. Rede der Schulleitung, Rede aus der Schülerschaft) 

=> § 5 Abs. 7 Nr. 4 CoronaSchVO 

 Bei Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen 

=> § 5 Abs. 6 Nr. 5 CoronaSchVO 

 Bei Einzel- / Chorgesang / Spielen von Blasinstrumenten, sofern dies zulässig ist3 

=> § 5 Abs. 6 Nr. 7 CoronaSchVO 

 

Sonstiges 

 Tragepflicht medizinische Maske für Personal bei gastronomischen Angeboten 

=> § 19 Abs. 5 CoronaSchVO 

 Bei Verstoß gegen Maskenpflicht erfolgt Ausschluss von der Veranstaltung 

=> § 5 Abs. 8 CoronaSchVO 

 Definition der unterschiedlichen Masken 
 Alltagsmasken => § 5 Abs. 1 Satz 1 CoronaSchVO 
 Medizinische Masken (= OP-Masken) => § 5 Abs. 1 Satz 2 CoronaSchVO 
 Atemschutzmasken (u.a. FFP2-Masken) => § 5 Abs. 1 Satz 3 CoronaSchVO 

                                                           
2 Vgl. auch Fußnote 1. 
3 Vgl. § 11 Abs. 3 Nr. 2 CoronaSchVO bei Inzidenzstufe 2 / § 11 Abs. 4 Nr. 1a. CoronaSchVO bei Inzidenzstufe 1. 


